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Verordnung des Couverneurs von Kamerun, betr. die Celdepflicht der Michteingeborenen.
Vom 19. Jannar 1911.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Verbindung
mit § 5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Lol. Bl. S. 509) wird
hiermit folgendes verordnet:

5 1. Jeder Nichteingeborene, welcher im Schutzgebiet durch ständige Niederlassung einen
Wohnsitz begründet, ist verpflichtet, sich bei der Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Nieder-
lassung erfolgt, anzumelden.

Jeder Nichteingeborene, welcher im Schutzgebiet zu einem mehr als einmonatigen Aufenthalt
eintrifft, ohne die Absicht sich hier ständig niederzulassen, hat sich bei der Verwaltungsbehörde, in
deren Bezirk der erste Aufenthalt genommen wird, unter Angabe der Dauer und des Zwecks seines
Aufenthalts, sowie unter Bezeichnung seines Reisewegs, anzumelden.


